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Teilnahmebedingungen Spendenaktion #vereinsliebe 
 
1. Veranstalter 
Veranstalter der Aktion „#vereinsliebe“ (nachfolgend Aktion) ist die Sparkasse Aschaffenburg-
Alzenau. Teilnehmer an der Aktion akzeptieren durch Einreichen ihrer Projektvorschläge oder durch 
Abgabe von Stimmen für ein Projekt die Teilnahmebedingungen dieser Aktion. 
 

2. Beschreibung der Aktion 
Die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau stellt für die Aktion die Spendengelder zur Verfügung. Zum 
einen werden Teilnehmer aufgefordert, Projekte vorzuschlagen, die den Teilnahmebedingungen 
entsprechen. Zum anderen werden Teilnehmer aufgefordert, darüber abzustimmen, welche der 
vorgeschlagenen Projekte Spendengelder erhalten sollen. Der Aktionszeitraum beginnt am 
25.07.2021 und endet am 24.09.2021. 
 

3. Teilnehmer 
Die Teilnahme an der Aktion ist möglich durch 

• Abgabe eines Projektvorschlages nach vorgegebenem Muster schriftlich, per E-Mail, über die 
Facebook-Applikation oder die Website www.spk-aschaffenburg.de/vereinsliebe. 

• Abgabe von Stimmen über die Facebook-Applikation und die Website www.spk-
aschaffenburg.de/vereinsliebe 

• Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme gliedert sich 
o in die Teilnahme an der Einreichung von Projektvorschlägen, 
o in die Teilnahme an der Abstimmung über Projektvorschläge. 

 
Teilnehmen können alle Personen ab einem Alter von 12 Jahren. Nutzer der Facebook-Applikation 
müssen gemäß Facebook-Richtlinien mind. 13 Jahre alt sein. Die Teilnehmer sind zu 
wahrheitsgemäßen Angaben verpflichtet. 
 

4. Die Teilnahme an der Einreichung von Projektvorschlägen 
Jeder kann Projektvorschläge einreichen. Diese sind vom Einreicher mit dem Träger der Maßnahme 
abzustimmen. Vorschläge können über den gesamten Aktionszeitraum eingereicht werden. Möglich 
ist dies über die Facebook-Applikation auf www.facebook.de/spkaschaffenburg, per Mail an: 
facebook@spk-aschaffenburg.de, per Instagram: sparkasse.ab_alz oder über die Website www.spk-
aschaffenburg.de/vereinsliebe. 
 
Teilnahmeberechtigt sind förderungswürdige Projekte und Maßnahmen i. S. §§ 52, 53 
Abgabenordnung (AO) von Vereinen. Im Einzelnen kommen folgende Maßnahmen in Betracht: 
 

1. Maßnahmen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst 
und Kultur, der Religion, der Völkerverständigung, der Entwicklungshilfe, des Umwelt-, 
Landschafts- und Denkmalschutzes und des Heimatgedankens. 

2. Maßnahmen zur Förderung der Jugendhilfe, des Kindergartenwesens, der Altenhilfe, der 
Behindertenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens, des 
Tierschutzes und des Sports. 

3. Maßnahmen zur Förderung des Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutzes, Förderung der 
Rettung aus Lebensgefahr, des Schutzes von Ehe und Familie, der Gleichberechtigung und 
der Unfallverhütung. 

 
Von der Teilnahme grundsätzlich ausgeschlossen sind politische Parteien und Vereinigungen. 
 
Die Projektvorschläge müssen folgende Kriterien erfüllen: 
 

• Die Maßnahme muss konkrete Förderziele enthalten.  
• Die Maßnahme wurde in den letzten 12 Monaten abgeschlossen oder wird in den 12 Monaten 

nach Ende des Aktionszeitraumes abgeschlossen. 
• Kein Projekt, im Sinne der Aktion, ist die allgemeine Förderung des Trägers. 
• Der Träger der Maßnahme muss als gemeinnützig anerkannt sein oder in anderer Weise 

die Möglichkeit haben, vom Finanzamt anerkannte Spendenbescheinigungen auszustellen. 
Dies können z.B. auch Fördervereine sein. 

• Das Projekt muss im Geschäftsgebiet der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau umgesetzt 
werden. 

• Der Träger muss seinen Sitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 
haben.  

 
Die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau behält sich vor, im Falle unrichtiger Angaben oder aus 
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sonstigen wichtigen Gründen Vereine gegebenenfalls nicht zur Abstimmung zuzulassen bzw. vom 
Voting auszuschließen. 

 
Der eingereichte Projektvorschlag muss zwingend folgende Einträge für die Aufnahme in die 
Projektliste enthalten: 

• Titel des Projekts 
• Beschreibung des Projekts 
• Verein/Organisation 
• Stadt/Stadtteil/Ort  
• Vorname und Name des Absenders 
• E-Mail-Adresse  
• Bildmaterial 

  
Darüber hinaus ist es sinnvoll den Projektvorschlag um folgende Einträge zu ergänzen:  

• Link auf Homepage oder weitere Internetseiten des Trägers 

 
5. Übernahme von Vorschlägen in die Projektvorschlagsliste 
Die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau prüft die Kriterien sorgfältig, bevor ein Projekt in die 
Vorschlagsliste übernommen wird. Die Sparkasse behält sich darüber hinaus vor, Projekte nicht in 
die Projektliste aufzunehmen, bzw. sogar wieder zu entfernen, wenn 

• die Projektinhalte gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen, 
• die Projektinhalte gegen Rechte Dritter verstoßen, 
• die Projekte nationalsozialistische Propaganda, rassistische oder menschenverachtende 

Aussagen, jugendgefährdende, pornografische oder sexuell anstößige Inhalte oder Aufrufe 
zu Gesetzes- und Rechtsverstößen enthält, 

• die Projektinhalte im Kern kommerzielle Ziele verfolgen, 
• die Projekte im Kern politische Ziele verfolgen,  
• für die Projekte betrügerische Stimmabgaben erfolgen.  
 

Gegen die Entscheidung der Sparkasse ist kein Widerspruch möglich. Ein Anspruch auf die 
Aufnahme in die bzw. gegen die Streichung von der Projektliste besteht nicht. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Die Einreicher werden vom Ergebnis der Prüfung durch die Sparkasse informiert. 
 

6. Veröffentlichung der Projektvorschlagsliste 
Die Projektvorschlagsliste wird über den gesamten Zeitraum der Aktion aktualisiert. Positiv geprüfte 
Vorschläge werden unmittelbar in der Facebook-Applikation und auf www.spk-
aschaffenburg.de/vereinsliebe veröffentlicht. 
 

7. Die Teilnahme an der Abstimmung über Projektvorschläge 
Über die Projekte auf der Projektvorschlagsliste können alle Teilnehmer innerhalb der Facebook-
Applikation oder der Website www.spk-aschaffenburg.de/vereinsliebe teilnehmen.  

• Die Abstimmung erfolgt innerhalb der Facebook-Applikation unter 
www.facebook.com/spkaschaffenburg oder www.spk-aschaffenburg.de/vereinsliebe. 

• Jedes Projekt kann einmalig bewertet werden. 
• Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Projekte bewerten.  
• Jeder Teilnehmer muss zur Vermeidung von Mehrfachabstimmungen personenbezogene 

Daten angeben und sich durch eine SMS authentifizieren (kostenfrei für Teilnehmer).  
• Das Ranking stellt den aktuellen Stand der Abstimmung dar. Das Ranking ist von jedem 

üblichen Internetzugang einsehbar (auch ohne Facebook-Mitgliedschaft) unter 
www.facebook.com/spkaschaffenburg. 

• Für die Verteilung der Spendengelder ist das Facebook-Ranking vom 24.09.2021, 23:59 Uhr 
entscheidend. 

 

8. Verteilung der Spendengelder, Ranking 
Die Spendenempfänger werden aus dem Ranking-Endergebnis ermittelt. 

• Insgesamt werden 15 Empfängerprojekte ermittelt. 
• Die Verteilung erfolgt anhand der Anzahl der Stimmen im Ranking 
• Die Aufteilung der Spendengelder erfolgt nach Folgendem Schema: 

o 1. Platz (Projekt mit der höchsten Anzahl Stimmen im Ranking): 5.000 Euro 
o 2. Platz (Projekt mit der zweithöchsten Anzahl Stimmen im Ranking): 4.000 Euro 
o 3. Platz (Projekt mit der dritthöchsten Anzahl Stimmen im Ranking): 3.000 Euro 
o 4. – 6. Platz (anhand der Anzahl der Stimmen im Ranking folgenden Projekte): je 2.000 

Euro 
o 7. – 9. Platz (anhand der Anzahl der Stimmen im Ranking folgenden Projekte): je 1.500 

Euro 
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o 10. – 15. Platz (anhand der Anzahl der Stimmen im Ranking folgenden Projekte):  je  
1.250 Euro 
 

• Ein rechtlicher Anspruch besteht nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Die ermittelten Vereine mit den meisten Stimmen werden nach Ende des Abstimmungsverfahrens 
innerhalb von 14 Tagen informiert. Außerdem werden die Spendenempfänger öffentlich bekannt 
gegeben. Um die Spende zu erhalten, ist auf Anforderung der Sparkasse der Nachweis der 
Gemeinnützigkeit zur Verfügung zu stellen. 
 
Nach Erhalt der Spende verpflichtet sich der Träger, der Sparkasse eine Zuwendungsbestätigung 
(Spendenquittung) auszufüllen und der Sparkasse zur Verfügung zu stellen. 
 

9. Aussetzung des Wettbewerbes 
Die Sparkasse behält sich das Recht vor, die gesamte Aktion oder auch nur Teile davon zu ändern, 
ganz oder zeitweise Auszusetzen oder zu beenden, insbesondere, wenn eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion aus technischen Gründen nicht mehr gewährleistet ist. 

 
10. Haftungsausschluss 
Jegliche Schadensersatzverpflichtungen der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau und ihrer Organe, 
Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktion, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, sind auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. 
Dies gilt nicht in Bezug auf die Haftung für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit. Die Erstellung der Bewerbungsunterlagen erfolgt in alleiniger Verantwortung der 
jeweiligen Vereine/Institutionen. Sie tragen alleine dafür Sorge, dass ihre Teilnahmeunterlagen die 
vorgenannten und geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Falsche oder ungenaue 
Informationen müssen zurückgewiesen werden. 
 

11. Besonderheiten in der Facebook-Applikation 
Mit der Nutzung der Applikation akzeptieren die Teilnehmer die folgenden Nutzungsbedingungen 
und erklären sich mit einer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in dem beschriebenen Umfang 
einverstanden: 
 
• Bedingungen Voting 
Die Applikation steht zeitlich begrenzt vom 25.07.2021 bis zum 24.09.2021 zur Verfügung. Mit der 
Anmeldung bei Facebook und der Eingabe von Votes in der Applikation speichert die Applikation 
Einzelergebnisse personenbezogen. Diese Daten werden ausschließlich zur späteren Bearbeitung 
durch den Nutzer selbst und zur Erstellung eines personenunabhängigen Gesamtvotings genutzt. 
Mitmachen können alle Teilnehmer, die diese Bedingungen akzeptieren sowie der „Sparkasse 
#vereinsliebe“-Applikation den Zugriff auf ihre Facebook-Profildaten und E-Mail erlaubt haben. Der 
Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner persönlichen Angaben selbst verantwortlich. 
 
• Links zu anderen Anbietern 
Die Fanpage „Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau“ und die entsprechende Facebook Applikation 
enthalten auch Links zu Webseiten anderer Anbieter, auf die sich unsere Datenschutzerklärung 
nicht erstreckt. Wir haben in der Regel keinen Einfluss auf den Inhalt und die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen durch diese Anbieter und bitten Sie daher, sich beim Besuch dieser 
Internetseiten über die dort geltenden Richtlinien zu informieren. 
 
• Abstandserklärung 
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten 
Informationen ist nicht Facebook, sondern die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. 
 
• Rechtliche Hinweise 
Eine Nutzung unserer Facebook-Applikation ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zulässig: Alle Inhalte unserer Facebook-Applikation wurden sorgfältig erarbeitet und werden in 
unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Gleichwohl können Fehler (bspw. technische Störungen, 
Verfälschungen durch unbefugte Dritte) auftreten. Wir übernehmen daher keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies gilt 
auch für Informationen auf externen Internetseiten, auf die wir in unserer Facebook-Applikation 
durch Links verweisen. Die dort präsentierten Inhalte machen wir uns nicht zu Eigen. 
 
• Vertraulichkeit 
Außerhalb der als geschützt gekennzeichneten Internetseiten ist die Vertraulichkeit der per 
E-Mail übermittelten Daten nicht sichergestellt. 
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• Urheberrechte 
Inhalt und Struktur unserer Facebook-Applikation sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Vervielfältigung 
von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen, 
Video- oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung. Der Nutzer darf die Inhalte nur 
im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen. Er 
erwirbt keinerlei Rechte an den Inhalten oder Programmen. 
 
• Marken, Logos und Bildrechte 
Die im Internetauftritt verwendeten Marken, Logos und Bilder sind geschützt. Es ist nicht gestattet, 
diese ohne vorherige Zustimmung zu nutzen. 

 
12. Rechtsgarantie und Freistellung 
Jeder Teilnehmer an der Aktion versichert mit seiner Teilnahme, dass die von ihm gemachten 
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen. Der Teilnehmer ist ausschließlich für die 
inhaltliche Richtigkeit seiner Einreichung und der mitgeteilten Angaben verantwortlich. Mit der 
Teilnahme an der Aktion übernimmt er die gesamte Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit 
seiner Einreichung und seiner sonstigen Angaben. 
 
Jeder Teilnehmer, räumt der Sparkasse an sämtlichen eingereichten Unterlagen und Materialien 
einschließlich Texten und Bildern/Fotos mit der Übergabe/Einreichung unwiderruflich und 
unentgeltlich das nicht ausschließliche, zeitlich, sachlich/inhaltlich und räumlich unbeschränkte und 
übertragbare Recht ein, die Unterlagen und Materialien im Rahmen der Durchführung, Bewerbung, 
Nachbetrachtung und Dokumentation der Aktion und etwaiger Folgeaktionen in allen derzeit 
bekannten und künftigen Nutzungsarten zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu verwerten 
und zu veröffentlichten sowie die eingeräumten Nutzungs- und Verwertungsrechte ganz oder 
teilweise Dritten einzuräumen oder an Dritte zu übertragen. Jeder Teilnehmer gewährleistet, dass er 
Inhaber aller Rechte einschließlich der Rechte sämtlicher Mitwirkender und Beteiligter an den 
eingereichten Unterlagen und Materialien (Texte, Bilder/Fotos) ist, die für die Veröffentlichung und 
Nutzung der Unterlagen und Materialien erforderlich sind und dass die von ihm bei der Sparkasse 
eingereichten Unterlagen und Materialien einschließlich Texten und Bildern/Fotos keine Rechte 
Dritter verletzen, insbesondere keine Persönlichkeitsrechte Dritter, auch sonst Rechte Dritter der 
Rechtseinräumung an die Sparkasse sowie der Veröffentlichung und Nutzung der eingereichten 
Unterlagen und Materialien einschließlich Texten und Bildern/Fotos nicht entgegenstehen. 
Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, 
Aschaffenburg. 
 

13. Datenschutz 
Durch die Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, 
dass die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau die erforderlichen Daten für die Abwicklung der Aktion 
speichert. Sie können eine einmal erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
Ihrer 
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihre Daten werden 
dann bei uns gelöscht. Dazu reicht eine E-Mail mit Nennung Ihres entsprechenden Nutzerprofils 
und Ihren darin gespeicherten Daten an facebook@spk-aschaffenburg.de. Im Falle eines Widerrufs 
wird die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau Ihre Daten unverzüglich löschen. Erfolgt der Widerruf vor 
Ende der Betriebsdauer der Applikation, so ist Ihre weitere Nutzung der Applikation damit 
ausgeschlossen, vorgenommene Votings werden gelöscht. Ergänzend gelten die 
Datenschutzbestimmungen. 
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